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Sonderzahlungen im Jahr 2018: Wer bekommt sie in 
welcher Höhe?
Ralf Himmelreicher, Katja Kraikos, Clemens Ohlert & Sascha Schneider

Wir untersuchen anhand von repräsentativen Daten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland im Jahr 2018 (Verdienststrukturerhebung 2018) die Verbreitung und die Höhe von Sonder-
zahlungen nach verschiedenen individuellen und betrieblichen Merkmalen. Deskriptive Auswertungen und 
verschiedene Regressionsanalysen weisen sowohl auf einen selektiven Bezug von Sonderzahlungen als auch 
auf mit steigendem Stundenlohn zunehmende Sonderzahlungen hin. Große Unterschiede bestehen zwi-
schen Frauen und Männern, zwischen Ost- und Westdeutschland sowie zwischen verschiedenen Branchen. 
Insgesamt erhalten im Jahr 2018 rund 63 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonderzah-
lungen in einer Höhe von durchschnittlich 4.300 Euro pro Jahr. Im Niedriglohnbereich sind Sonderzah-
lungen mit rund 22 Prozent wenig verbreitet, und falls doch, belaufen sich diese auf durchschnittlich 770 
Euro pro Jahr. Bei geringfügig Beschäftigten sind Sonderzahlungen mit 7 Prozent die seltene Ausnahme, 
auch deren Höhe mit durchschnittlich 280 Euro pro Jahr ist sehr niedrig. Und umgekehrt ist der Anteil der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Sonderzahlungen am oberen Ende der Einkommensverteilung 
besonders hoch; zudem steigen die Sonderzahlung mit steigendem Einkommen exponentiell. Insgesamt 
erhöhen Sonderzahlungen die Spreizung der Lohnverteilung.
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1 Einleitung 

Abhängig Beschäftigte in Deutschland erhalten regelmäßig monatliche Arbeitsentgelte. Daneben gibt es 
unregelmäßige Zahlungen, die nicht in jedem Monat anfallen. Geldwerte Vorteile, wie zum Beispiel Firmen-
wagen oder Diensttelefone, sind darin nicht enthalten. Mit Sonderzahlungen, auch Sondervergütungen oder 
Sonderzuwendungen genannt, kann das Arbeitsentgelt (Grundentlohnung) der Beschäftigten aufgestockt 
werden. Anspruchsgrundlagen können gesetzliche oder tarifvertragliche Bestimmungen, eine Betriebsverein-
barung, arbeitsvertragliche oder individuelle Vereinbarungen sein. 
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Die Datenlage zur Entwicklung und Verbreitung von Sonderzahlungen in Deutschland ist trotz deren me-
dialer Präsenz begrenzt, weil unregelmäßige Zahlungen in Beschäftigtenbefragungen unvollständig erfasst 
werden (Schröder et al. 2023: 33). Im Jahr 2014 wurden in der der Verdienststrukturerhebung (VSE) erst-
mals in allen Branchen und Betriebsgrößenklassen Daten zur Verbreitung von Sonderzahlungen und ihrer 
Höhe erhoben. Die Informationen stammen weitgehend aus den Lohnbuchhaltungen von Betrieben, was zu 
einer hohen Datenqualität führt. Die VSE des Jahres 2010 wurde von Weber und Beck (2015) in Hinblick auf 
Sonderzahlungen ausgewertet. Darin sind Beschäftigte der Landwirtschaft sowie Betriebe mit weniger als 
10 Beschäftigten jedoch nicht repräsentiert. In diesem Beitrag untersuchen wir die Verbreitung und Höhe 
der Sonderzahlungen nach verschiedenen Merkmalen der Beschäftigten und Betriebe für das Jahr 2018 und 
aktualisieren und erweitern damit vorhergehende Ergebnisse. 

Im folgenden Abschnitt geben wir einen kurzen Überblick zum institutionellen Hintergrund von Sonderzah-
lungen und ordnen ihre Bedeutung für die Einkommensverteilung ein.  Vor diesem Hintergrund formulieren 
wir im dritten Abschnitt einige Forschungsfragen. In Abschnitt vier stellen wir die Datenbasis und zugrunde-
liegende Forschungsmethoden vor. Im zentralen fünften Kapitel werden die Höhe und Verbreitung der Son-
derzahlungen nach individuellen und betrieblichen Merkmalen dargestellt sowie die Bedeutung von Sonder-
zahlungen für die Einkommensverteilung präsentiert. Im sechsten Abschnitt fassen wir die zentralen Befunde 
zusammen und leiten verteilungspolitische Hinweise ab.  

2 Institutionelle Rahmenbedingungen der Sonderzahlungen 

Soweit nicht durch Gesetz oder Tarifvertrag bestimmt, sind Sonderzahlungen freiwillige Leistungen des 
Arbeitgebers. Sie werden insbesondere in folgenden Formen gewährt: Gratifikationen (z. B. Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld), Boni, Prämien (z. B. Jubiläumsprämie, 13. Monatsgehalt), Zulagen (z. B. Leistungs- oder 
Erschwerniszulagen) oder auch Umsatzbeteiligungen (Lemieux et al. 2007; Preis 2012). Im Falle von mehr-
jährigen Wiederholungen von freiwilligen Sonderzahlungen durch Arbeitgebende können diese ein Gewohn-
heitsrecht entfalten und damit verpflichtend werden. Die Erhebung von Sonderzahlungen in Befragungen ist 
schwierig, weil sie nicht regelmäßig gezahlt werden und Interviewte sich oftmals nicht an solche Zahlungen 
erinnern können. Zudem können Sonderzahlungen ganz oder teilweise in Formen der betrieblichen Alters- 
vorsorge transformiert werden (Weber und Beck 2015), so dass aktuell keine reale Auszahlung stattfindet, 
sondern erst nach einer Berentung in der Zukunft (Kröger et al. 2011). Sonderzahlungen wurden im Jahr 
2010 nach Weber und Beck (2015: 71) häufig für die betriebliche Altersvorsorge verwendet, weil Beschäftigte 
mit Entgelt-umwandlung zu über 90 Prozent Sonderzahlungen erhielten.1 Die Umwandlung von 
Sonderzahlungen in die betriebliche Altersversorgung ist vermutlich deshalb beliebt, weil sich dadurch das 
regelmäßige monatliche Entgelt nicht verändert.

Gemäß der mikroökonomischen Theorie priorisieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein risikoaverses 
Verhalten. Das bedeutet, sie bevorzugen eine regelmäßige Zahlung in gleicher Höhe gegenüber einer Zah-
lung, die den gleichen Erwartungswert besitzt, aber mit Unsicherheit behaftet ist (Pannenberg und Schröder 
2000). Deshalb dürften vor allem gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte nur eine begrenzte Bereitschaft 
zeigen, risikobehaftete Lohnbestandteile zu akzeptieren. Außerdem ist davon auszugehen, dass ökonomi-
sche Akteure auch Präferenzen bezüglich des Zeitpunktes einer Zahlung besitzen. Für Beschäftigte gilt dabei, 
dass eine Zahlung einen umso größeren Nutzen stiftet, je früher sie sie erhalten (Leuze 2013). Schweiker 
und Groß (2016) konnten in ihrer Analyse zu Sonderzahlungen zeigen, dass Beschäftigte unterschiedliche 
Strategien zur Durchsetzung von Sonderzahlungen nutzen. Beschäftigte mit hohem Bildungsniveau versu-
chen hohe Sonderzahlungen individuell zu verhandeln, während weniger durchsetzungsstarke eine kollektive 
Interessensvertretung benötigen, um Sonderzahlungen zu erhalten. 

Sonderzahlungen sind nicht nur in arbeitsrechtlicher Perspektive von Bedeutung, sondern auch steuerrecht-
lich relevant: Als sogenannte sonstige Bezüge unterliegen auch sie der Steuer- und Sozialabgabepflicht. 
Werden Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gleichmäßig auf die monatlichen Lohnauszah-
lungen über das Jahr verteilt, können sie in die Berechnung des Stundenlohns einfließen, der für die Einhal-
tung des Mindestlohns relevant ist (Bundesarbeitsgericht 2016). Bachmann et al. (2020, 136 ff.) zeigten in 

1 Für Analysen zur Entgeltumwandlung auf Basis der VSE siehe Geyer und Himmelreicher (2022).
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deskriptiven Analysen auf Basis des Soziooekonomischen Panels, dass es nach der Einführung des Mindest-
lohns nicht zu einer Reduktion von Sonderzahlungen gekommen ist. Sonderzahlungen blieben demnach im 
Zeitraum der Jahre 2014 bis 2016 im Durchschnitt sowie bei Beschäftigten mit niedrigen Stundenverdiensten 
konstant und stiegen bei Beschäftigten mit höheren Stundenverdiensten leicht an. Arbeitgeberfinanzierte 
Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge sind in den (in der VSE 2018 gemessenen) Sonderzahlungen nicht 
enthalten. Des Weiteren enthalten Sonderzahlungen auch keine sogenannten geldwerten Vorteile. Dies sind 
(Sach-)Leistungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
zuzüglich zum Gehalt anbieten. Dies können Rabatte beim Kauf von insbesondere im Betrieb hergestellten 
Produkten und Dienstleistungen sein, Firmenwagen sowie deren Betankung oder Aufladung, die private 
Nutzung von IT-Ausstattung, das bezuschusste, gegebenenfalls kostenlose Mittagessen in der Kantine oder 
die betriebliche Kinderbetreuung. Geldwerte Vorteile stellen kein Arbeitsentgelt dar, weshalb Abgaben und 
Steuern für Beschäftigte und teilweise auch für Betriebe im Vergleich zu adäquaten Steigerungen des Arbeits-
entgelts geringer ausfallen. 

Sonderzahlungen werden in der betrieblichen Praxis laut WSI-Tarifarchiv2 in tarifungebundenen Unternehmen 
wesentlich seltener und überwiegend in geringerer Höhe ausgezahlt als in tarifgebundenen Unternehmen. 
In vielen großen Tarifbranchen existieren gültige tarifvertragliche Bestimmungen zum Weihnachtsgeld oder 
einer ähnlichen Sonderzahlung, die oftmals zum Jahresende, meist mit der Auszahlung für den Monat No-
vember, fällig wird. Nur wenige Branchen haben beim Weihnachtsgeld bzw. generell bei Sonderzahlungen 
einen Pauschalbetrag festgelegt. Hinsichtlich ihrer Höhe orientieren sich Sonderzahlungen in den meisten 
Fällen am Monatsentgelt, wovon ein fester Prozentsatz berechnet wird. Zum Beispiel erhalten Beschäftigte 
in der Chemischen Industrie Sonderzahlungen in Höhe von 100 Prozent und in der Eisen- und Stahlindustrie 
werden sogar 110 Prozent eines Monatsentgeltes gezahlt. Im öffentlichen Dienst belief sich die Höhe der 
jährlichen Sonderzahlungen für Beschäftigte nach TVöD (Bund) auf 90 Prozent für die Entgeltgruppen 1-8, 
auf 80 Prozent für die Entgeltgruppen 9a-12 und auf 60 Prozent für die Entgeltgruppen 13-15 (WSI 2023). Be-
messungsgrundlage für Sonderzahlungen sind teilweise die in den Kalendermonaten Juli, August und Sep-
tember durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelte; unberücksichtigt bleiben in der Regel zusätzliche 
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit.

3 Forschungsfragen

Vor dem Hintergrund der unübersichtlichen Lage im Forschungsfeld Sonderzahlungen stellt die vorliegende 
Studie empirische Ergebnisse über die Bedeutung der Sonderzulagen für die Arbeitseinkommen und deren 
Verteilung bereit. Dabei stehen folgende Forschungsfragen im Zentrum unserer Analyse:

1. Welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten Sonderzahlungen?
2. In welchen Betrieben werden Sonderzahlungen gewährt?
3. Welche Charakteristika erklären den Bezug von Sonderzahlungen und deren Höhe?
4. Wie wirken sich Sonderzahlungen auf die Einkommensverteilung aus?

4 Datenbasis und Methode

Die Verdienststrukturerhebung 2018 (VSE 2018)3 ist eine repräsentative Erhebung in Deutschland, die ver-
lässliche Informationen zur Höhe der Sonderzahlungen auch von Beschäftigten in Kleinbetrieben enthält 
und für aktuelle wissenschaftliche Analysen zur Verfügung steht. Die Daten weisen eine vergleichsweise hohe 
Genauigkeit vor allem im Rahmen der Sonderzahlungen auf, da sie meist aus der Personalverwaltung oder 
der Lohnabrechnung stammen und internen sowie externen Kontrollen unterliegen. Rundungs- oder Erinne-
rungsfehler können somit nicht auftreten. Während die Einkommensdaten als sehr präzise gelten, wurden 
zum Beispiel die Angaben zur Arbeitszeit teilweise von den meldenden Betrieben geschätzt (Statistisches 
Bundesamt 2020). Die erhobenen Angaben wurden von den Statistischen Landesämtern umfangreich über

2 Das WSI-Tarifarchiv publiziert regelmäßig Auswertungen zu Sonderzahlungen (WSI 2022, 2020). Allerdings sind im Unterschied zur vorliegenden Ana-
lyse auf Basis der VSE auf Datenbasis des WSI-Tarifarchivs keine individuellen Analysen für Beschäftigte möglich.

3 Datenbasis für die hier vorgelegten Auswertungen ist das Scientific Use File (SUF) zur Off-Site-Nutzung der VSE 2018, mit folgender  
DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0.
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prüft. Zudem ist der Stichprobenumfang mit rund einer Million Arbeitsverhältnissen aus rund 60.000 Betrie-
ben hoch, sodass der Stichprobenfehler niedrig ausfällt (Statistisches Bundesamt 2020). Die Erhebung war 
für die teilnehmenden Betriebe verpflichtend, so dass Verzerrungen durch Selektion ausgeschlossen werden 
können.4 

In der VSE 2018 wird der gesamte Bruttojahresverdienst5 und darunter auch die Höhe der jährlichen Sonder-
zahlungen (sonstige Bezüge)6 in der Regel in der Lohnbuchhaltung der Betriebe summarisch erhoben. Inso-
fern können feste Sonderzahlungen, wie zum Beispiel ein tarifvertraglich geregeltes Weihnachtsgeld, nicht 
von unsicheren und variablen Zahlungen wie Boni unterschieden werden. Um vor allem Bonuszahlungen 
an Manager von Weihnachtsgeld unterscheiden zu können, wäre eine Differenzierung beider Größen wün-
schenswert, weil sie verschiedene Anreize sowie unterschiedliche Beschäftigtengruppen betreffen (Leuze 
2013).

Der hier analysierte Personenkreis repräsentiert erwerbstätige Personen im Alter von 18 bis einschließlich 
65 Jahren, ohne Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Beschäftigte in Altersteilzeit. Durch 
die vorgenommene Eingrenzung der Untersuchungspopulation auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
resultiert ein Personenkreis von abhängig Beschäftigten, die Sonderzahlungen beziehen können. Wenn es im 
Folgenden um die Verbreitung der Sonderzahlungen geht, beziehen sich die Anteile auf diese Population von 
hochgerechnet 37,86 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von denen 24 Mio. und damit ein Anteil 
von rund 63,4 Prozent im Jahr 2018 Sonderzahlungen erhalten hat.7 Im Jahr 2010 lag dieser Anteil auf Daten-
basis der VSE 2010 bei 76,7 Prozent und ist damit im Jahr 2018 rund 13 Prozentpunkte niedriger (Weber 
und Beck 2015, S. 60). Im Jahr 2014 bekamen 61,4 Prozent der Beschäftigten eine Sonderzahlung, wobei die 
durchschnittliche Höhe bei 4.066 Euro lag.8 Vermutlich lag die Quote der Sonderzulagen 2018 unter der von 
2010, weil in der VSE 2010 Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten nicht in die Erhebung einbezogen wa-
ren; in diesen kleineren Betrieben werden seltener Sonderzulagen bezahlt als in größeren (vgl. Tabelle 2).

5 Empirische Befunde

Dieses Kapitel gliedert sich in drei Teile. Zunächst werden in Abschnitt 5.1 deskriptive Befunde zur Verbrei-
tung und Höhe der Sonderzahlungen nach individuellen und betrieblichen Merkmalen gezeigt. Abschnitt 5.2 
stellt anhand logistischer und linearer Regressionsmodelle den Effekt verschiedener individueller und betrieb-
licher Merkmale auf die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Sonderzahlungen und auf deren Höhe dar. Ab-
schnitt 5.3 berichtet, wie sich Sonderzahlungen auf die Einkommensverteilung auswirken.

5.1 Deskriptive Befunde zur Verbreitung und Höhe der Sonderzahlungen nach individuel-
len und betrieblichen Merkmalen

Die Höhe der Anteile von Beschäftigten, die im Jahr 2018 Sonderzahlungen erhalten haben unterscheidet 
sich stark nach verschiedenen individuellen Charakteristika (Tabelle 1). Männer bekommen mit rund 66 Pro-
zent um rund 6 Prozentpunkte häufiger Sonderzahlungen vergütet als Frauen. Dieses Ergebnis ergibt sich 
aus deutlich höheren Sonderzahlungen bei Männern in Westdeutschland, während in Ostdeutschland die 
Sonderzahlungen bei den Frauen etwas höher ausfallen als bei den Männern. Hinsichtlich ihres Alters sind 
es vor allem Beschäftigte unter 25 Jahren, bei denen weniger als die Hälfte Sonderzahlungen erhalten. In den 

4 Weiterführende Informationen zur VSE finden sich auch in Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020a, b) 
sowie in Dütsch et al. (2019).

5 Als Bruttojahresverdienst des Kalenderjahres 2018 ist die Summe des im Kalenderjahr gezahlten Gesamtbruttoentgelts gemäß Entgeltbescheinigungs-
verordnung (EBV) § 1 Absatz 2 Nummer 2c) anzugeben. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Summe aller im Kalenderjahr 2018 gezahlten 
laufenden und einmaligen Bezüge, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um steuerpflichtigen oder steuerfreien Verdienst handelt.“ Forschungsdaten-
zentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020a: 4).

6 Als Sonderzahlungen des Kalenderjahres 2018 ist die Summe des im Kalenderjahr gezahlten sonstigen Bezüge des steuerpflichtigen Arbeitslohns 
gemäß Entgeltbescheinigungsverordnung (EVB) § 1 Absatz 2 Nummer 2 a) anzugeben. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Summe aller im 
Kalenderjahr 2018 gezahlten sonstigen Bezüge bzw. Einmalzahlungen (z.B. Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld), dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 
um steuerpflichtigen oder steuerfreien Verdienst handelt.“ (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2020a: 4).

7 Die hochgerechneten Werte basieren auf tatsächlichen Fallzahlen für die definierte Population von 969.477 Arbeitnehmenden, von denen 625.058 und 
damit ein Anteil von rund 64,5 Prozent im Jahr 2018 Sonderzahlungen erhalten hat.

8 Eigene Berechnungen.
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darüber liegenden Altersgruppen zwischen 35 und unter 65 Jahren beziehen jeweils mehr als 60 Prozent aller 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sonderzahlungen. Zudem sind ausgeprägte Unterschiede je nach 
beruflicher Bildung festzustellen: Höher Qualifizierte bekommen häufiger Sonderzahlungen als Beschäftigte 
mit geringerer beruflicher Qualifikation. Über drei Viertel der Beschäftigten mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit zwischen 35 und 40 Stunden beziehen Sonderzahlungen. Dieser Anteil ist im Vergleich mit Beschäftigten 
mit geringerer wöchentlicher Arbeitszeit deutlich höher. Bei überlangen wöchentlichen Arbeitszeiten jenseits 
von 40 Stunden pro Woche sind allerdings geringere Anteile von Beschäftigten mit Sonderzahlungen fest-
zustellen. Frauen in Teilzeitbeschäftigung erhalten anteilsmäßig häufiger Sonderzahlungen als Männer mit 
gleichem Beschäftigungsumfang. In Vollzeitbeschäftigung ist der Anteil mit Sonderzahlungen bei Frauen 
allerdings geringer als bei Männern. Bei Beschäftigten in Minijobs kommen Sonderzahlungen mit weniger als 
10 Prozent selten vor.

Tab. 1  Individuelle Charakteristika der Beschäftigten mit Sonderzahlungen, Anteile im Jahr 2018 in Prozent

Gesamt Frauen Männer

Gesamt 63,40 60,39 66,23

Region West 63,60 60,02 66,94

Ost 62,06 62,77 61,36

Alter 18-<25 44,12 41,12 46,99

25-<35 61,83 59,96 63,38

35-<45 64,46 60,66 67,80

45-<55 66,89 63,02 70,80

55-<65 64,77 62,33 67,26

Bildung Kein Abschluss 47,29 44,32 50,29

Ausbildung 65,01 62,16 67,93

Meister/Techniker 70,03 64,40 72,23

Bachelor 59,87 57,88 61,96

Diplom/Master 69,41 67,65 70,72

Wöchentliche  
Arbeitszeit  
in Stunden

Minijob 7,39 8,10 6,14

< 20 58,70 63,43 39,18

20 - < 35 68,80 71,07 61,29

35 - < 40 77,23 76,43 77,64

40+ 54,97 48,40 56,93
Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

Tabelle 2 weist die Anteile der Beschäftigten nach verschiedenen betrieblichen Merkmalen aus, die im Jahr 
2018 Sonderzahlungen erhalten haben. In Betrieben mit Tarifbindung liegen die Anteile der Beschäftigten 
mit Sonderzahlungen bei 80 Prozent und damit etwa 25 Prozentpunkte höher als bei jenen Beschäftigten, 
die in Betrieben ohne Tarifbindung arbeiten. Dieser Befund wird tendenziell auch von Analysen aus dem 
WSI-Tarifarchiv gestützt, wonach insgesamt 47 Prozent aller Beschäftigten Sonderzahlungen bekommen, mit 
Tarifvertrag sind es 74 Prozent (WSI 2023). Die hier vorgelegten Befunde können auch deshalb von denen 
des WSI abweichen, weil vollständig in Entgeltumwandlung geleitete Sonderzahlungen zu einem Wegfall der 
Sonderzahlungen führt. In Bezug auf die Höhe der Sonderzahlungen in Abhängigkeit von der Tarifbindung 
zeigen die Pen’s Parades (Pen 1971) in Abbildung A1, dass die Tarifbindung vor allem in der unteren Hälfte 
der Verteilung der Sonderzahlungen von Beschäftigten einen starken Einfluss hat. 

In kleinen und mittleren Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten erhalten nur um die 40 Prozent der 
Beschäftigten Sonderzahlungen. In Betrieben mit 50 bis 250 Beschäftigten bekommen zwei Drittel der Be-
legschaft Sonderzahlungen vergütet und in Großbetrieben mit 250 und mehr Beschäftigten sind es über 80 
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Prozent. Vor allem Frauen, die in nicht tarifgebunden kleineren Betrieben beschäftigt sind, erhalten im Ver-
gleich zu den Männern seltener Sonderzahlungen.9 

Hinsichtlich des Anteils der Beschäftigten mit Sonderzahlungen liegen die Wirtschaftszweige Bergbau, Ener-
gie, Wasser, die Finanzdienstleistungen und das Verarbeitende Gewerbe, jeweils Branchen mit hoher Tarif-
bindung, mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent an der Spitze. Am Ende der Skala hinsichtlich Sonder-
zahlungen befinden sich Beschäftigte in der Landwirtschaft, im Gastgewerbe und solche im Bereich Sonstige 
Dienstleistungen, mit einem Anteil von um die 30 Prozent und teilweise weniger. 

Zusammenfassend sind höhere Anteile von Beschäftigten mit Sonderzahlungen bei solchen Kombinationen 
der Charakteristika besonders wahrscheinlich: höher qualifizierte westdeutsche Männer, die in größeren 
Betrieben im produzierenden Gewerbe, im Bergbau, Energie, Wasser oder bei Finanzdienstleistern mit Tarif-
bindung10 arbeiten. Nach diesem Überblick über individuelle und betriebliche Charakteristika der Anteile von 
Beschäftigten mit Entgeltumwandlung werden im nächsten Schritt die Mittelwerte der Höhe der Sonderzah-
lungen pro Jahr ausgewiesen. Die Höhe der Sonderzahlungen ist vor dem Hintergrund der jeweiligen Selekti-
vität der verschiedenen individuellen und betrieblichen Charakteristika zu interpretieren. 

Tab. 2  Betriebliche Charakteristika der Beschäftigten mit Sonderzahlungen, Anteile im Jahr 2018 in Prozent

Gesamt Frauen Männer

Gesamt 63,40 60,39 66,23

Tarifbindung Ja

Nein

80,24

54,79

79,92

49,98

80,55

59,20

Betriebsgröße <50 39,40 36,50 42,40

50-<250 68,11 64,02 71,38

250+ 83,64 79,74 86,88

k.A./öffentlicher Dienst 72,73 78,36 65,09

Wirtschaftszweige* Land- u. Forstw., Fisch 29,54 26,42 31,33

Bergbau, Energie, Wasser 86,46 83,43 87,37

Verarbeitendes Gewerbe 80,81 71,31 84,20

Baugewerbe 59,80 40,55 63,55

Großhandel, KFZ-Handel und –rep. 65,63 61,93 67,45

Einzelhandel 53,94 55,79 49,60

Verkehr,Lagerei 59,26 60,02 58,98

Information und Kommunikation 63,62 58,83 66,15

Gastgewerbe 23,20 23,47 22,83

Finanzdienstleistungen 84,90 82,10 88,45

Wissensch., freiberufl. Dienstl. 50,35 44,31 55,99

Erziehung, Unterricht 69,85 73,66 61,24

Gesundheits-, Sozialw. 67,81 68,01 67,04

Sonstige Dienstleistungen 31,48 27,86 37,21

Öffentliche Verwaltung 72,75 78,31 65,73

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet.Quelle: 
FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 
* siehe Tabelle A1 für die Abkürzung der Wirtschaftszweige.

9 In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass sich die Beschäftigung von Frauen im Jahr 2018 eher auf kleinere Betriebe konzentriert: rund 37 
Prozent (34 Prozent) der Frauen (der Männer) arbeiten in Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten, während etwa 30 Prozent (34 Prozent) der Frauen 
(der Männer) in Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten tätig sind (eigene Berechnungen auf Basis der VSE 2018).

10 Zum Einfluss der Tarifbindung auf den Anteil der Beschäftigten, die Sonderzahlungen erhalten, siehe auch (WSI 2020).
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Hinsichtlich der Höhe der Sonderzahlungen nach individuellen Charakteristika zeigen sich Ähnlichkeiten 
mit den Anteilen der Personenkreise, die Sonderzahlungen erhalten haben (Tabelle 3): Sind die Anteile hoch, 
dann werden in der Regel auch höhere Sonderzahlungen ausgezahlt, und umgekehrt. Hochqualifizierte Män-
ner mit Diplom- oder Masterabschluss erhalten besonders häufig und zudem besonders hohe Sonderzah-
lungen mit im Durchschnitt über 10.000 Euro pro Jahr. Sonderzahlungen in dieser Größenordnung können 
zum Beispiel auf eine 13. Monatsvergütung zurückzuführen sein und/oder Leistungs- und Erfolgsprämien 
oder Boni enthalten. Arbeitgeber nutzen offenbar Sonderzahlungen vor allem als Anreizinstrument bei höher 
qualifizierten Beschäftigten, während geringer Qualifizierte selten und im Regelfall niedrigere Sonderzahlun-
gen erhalten (Pannenberg and Schröder 2000). Auf der anderen Seite erhalten nur wenige Beschäftigte mit 
Minijobs außerordentliche Sondervergütungen, und falls doch, liegen diese im Durchschnitt unter 300 Euro 
pro Jahr. Insgesamt fällt auf, dass die Höhe der Sonderzahlungen bei Männern stets deutlich über jenen der 
Frauen liegt, vor allem in Westdeutschland. Insgesamt ergibt sich ein Bild, in dem mit zunehmender Quali-
fikation, steigendem Alter bis 55 Jahre und höherer Wochenarbeitszeit auch die Höhe der Sonderzahlungen 
steigt. Bemerkenswert sind die Unterschiede in Ost- und Westdeutschland sowie zwischen Männern und 
Frauen: Im Westen liegt der Anteil der Beschäftigten mit Sonderzahlungen bei Männern rund 7 Prozentpunk-
te über dem der Frauen. Im Osten ist es umgekehrt und der Anteil der Frauen mit Sonderzahlungen liegt um 
2 Prozentpunkte über dem der Männer. Und während im Westen die Höhe der Sonderzahlungen der Männer 
die der Frauen pro Jahr um durchschnittlich 2.900 Euro übersteigt, ist diese Differenz im Osten mit 944 Euro 
deutlich geringer. Vor diesem Hintergrund sollte der Effekt der Sonderzahlungen auf den Gender Pay Gap 
insgesamt erhöhend ausfallen, jedoch insbesondere, wie auch andere Studien gezeigt haben (Frommert et al. 
2021), liegt der Gender Pay Gap im Westen deutlich über dem im Osten.

Tab. 3  Individuelle Charakteristika der Beschäftigten mit Sonderzahlungen, durchschnittliche Beträge im Jahr 2018 in Euro (Mittelwerte)

Gesamt Frauen Männer

Gesamt 4.343,57 2.898,25 5.584,28

Region West 4.587,55 3.009,35 5.908,58

Ost 2.683,28 2.215,53 3.159,61

Alter 18-<25 2.085,95 1.893,28 2.246,97

25-<35 3.348,95 2.788,76 3.792,25

35-<45 4.581,64 3.009,29 5.822,05

45-<55 5.110,63 3.124,86 6.898,92

55-<65 4.440,65 2.782,66 6.007,61

Bildung Kein Abschluss 2.270,61 1.784,89 2.703,13

Ausbildung 3.497,72 2.622,48 4.320,98

Meister/Techniker 6.255,44 4.097,63 7.006,73

Bachelor 4.979,63 3.457,17 6.470,62

Diplom/Master 8.170,97 4.527,94 10.779,89

Wöchentliche Arbeits-
zeit in Stunden 

Minijob 280,36 275,57 291,46

< 20 1.475,29 1.452,59 1.627,13

20 - < 35 2.417,19 2.284,26 2.928,48

35 - < 40 5.357,98 3.893,73 6.104,28

40+ 4.187,97 3.243,58 4.428,26
Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

In Bezug auf die Höhe der Sonderzahlungen spielen neben individuellen vor allem betriebliche Charakte-
ristika eine große Rolle, darunter vor allem die Betriebsgröße und der Wirtschaftszweig (Tabelle 4). Große 
Betriebe zahlen eher und vor allem höhere Sonderzahlungen (Pannenberg und Schröder 2000). Beschäftigte 
in den Finanzdienstleistungen sowie im Wirtschaftszweig Information und Kommunikation erreichen im 
Durchschnitt jährliche Sonderzahlungen von etwa 10.000 Euro. Zudem gehen etwa im Gastgewerbe, dem 
Einzelhandel, im Bereich Erziehung und Unterricht und im Gesundheits- und Sozialwesen niedrige Anteile 
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von Beschäftigten mit Sonderzahlungen mit einer niedrigen Höhe von um die 2.000 Euro pro Jahr einher. Im 
Gastgewerbe betragen die jährlichen Sonderzahlungen im Durchschnitt weniger als 1.500 Euro. Auf große 
Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Sonderzahlungen im Ost-West-Vergleich im Baugewerbe weist eine 
ältere Studie vom IWD (2012) hin, wonach Baufacharbeiter im Westen auf 1.642 Euro kommen, während 
der Tarifvertrag im Osten keine Sonderzahlungen vorsieht. Im Hinblick auf die Höhe der durchschnittlichen 
Sonderzahlungen können sich diese am jeweiligen Monatsgehalt orientieren. Allerdings sehen zahlreiche 
Tarifverträge ein reduziertes 13. Monatsgehalt als Einmalzahlungen vor, das mit dem Monatsentgelt im No-
vember ausgezahlt wird. Aus arbeitsrechtlichen Gründen werden Sonderzahlungen oftmals gleichmäßig über 
alle Monate eines Jahres verteilt, um sie bei der Berechnung des Mindestlohns einbeziehen zu können.

Tab. 4  Betriebliche Charakteristika der Beschäftigten mit Sonderzahlungen, durchschnittliche Beträge im Jahr 2018 in Euro (Mittelwerte)

Gesamt Frauen Männer

Gesamt 4.343,57 2.898,25 5.584,28

Tarifbindung Ja
Nein

4.071,06
4.547,50

2.840,20
2.947,74

5.285,31
5.783,95

Betriebsgröße <50 3.345,29 2.252,23 4.317,48

50-249 3.776,84 2.609,93 4.613,23

250+ 5.781,60 3.698,21 7.374,73

k.A./öffentlicher Dienst 2.309,31 2.238,85 2.424,64

Wirtschaftszweige* Land- u. Forstw., Fisch 2.362,88 1.855,36 2.608,75

Bergbau, Energie, Wasser 6.372,44 4.902,04 6.792,47

Verarbeitendes Gewerbe 6.145,86 4.439,06 6.660,88

Baugewerbe 2.826,64 2.358,39 2.884,78

Großhandel, KFZ-Handel und –rep. 5.546,42 4.430,31 6.050,10

Einzelhandel 2.280,49 1.907,78 3.261,44

Verkehr, Lagerei 3.256,13 2.854,15 3.409,65

Information und Kommunikation 9.117,34 5.668,15 10.738,06

Gastgewerbe 1.445,89 1.213,69 1.772,72

Finanzdienstleistungen 9.486,45 6.665,41 12.814,21

Wissensch., freiberufl. Dienstl. 5.091,25 3.338,38 6.384,58

Erziehung, Unterricht 2.054,49 2.018,40 2.152,54

Gesundheits-, Sozialw. 2.346,98 2.070,82 3.420,85

Sonstige Dienstleistungen 2.608,06 1.751,94 3.620,70

Öffentliche Verwaltung 2.580,87 2.438,16 2.795,52

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen.  
* siehe Tabelle A1 für die Abkürzung der Wirtschaftszweige.

Eine weitere relevante Frage ist, in welchem Zusammenhang Sonderzahlungen und deren Höhe mit weiteren 
Charakteristika, vor allem mit der Höhe der Arbeitsentgelte, stehen. Um Beschäftigtengruppen mit unter-
schiedlichen wöchentlichen Arbeitszeiten hinsichtlich ihrer Arbeitsentgelte vergleichen zu können, wird dabei 
auf Bruttostundenlöhne abgestellt. Bruttostundenlöhne wurden berechnet, indem Monatsentgelte ohne Zu-
schläge durch monatliche bezahlte Arbeitsstunden ohne Überstunden dividiert wurden (Dütsch et al. 2019). 
Bruttostundenlöhne wurden ihrer Höhe nach in zehn gleich große Gruppen (Dezile) unterteilt. Die sich 
daraus ergebenden Dezilgrenzen sind in Tabelle 5 dokumentiert. In Bezug auf die Relevanz der Dezilgrenzen 
liegt die des 1. Dezils mit 9,73 Euro über dem im Jahr 2018 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 
EUR, das 2. Dezil entspricht etwa der Höhe des Niedriglohns (2/3 des Medianlohns) mit 10,89 Euro und die 
des 5. Dezils repräsentiert den Medianlohn in Höhe von 16,52 Euro brutto pro Stunde. Nach Berechnungen 
auf Datenbasis der VSE 2018 als Gesamtdatensatz, nicht als anonymisierte Stichprobe (Scientific Use File), 
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liegt der Medianverdienst in der Gesamtwirtschaft mit 16,58 Euro brutto je Stunde nahezu auf dem gleichen 
Wert (Geyer und Himmelreicher 2021: 15).

Tab. 5  Grenzen der Stundenlohndezile nach Geschlecht und Region in Euro im Jahr 2018

Dezil- 
grenzen

Gesamt West Ost

Frauen Männer Frauen Männer

9 31,64 26,88 36,98 23,89 27,26

8 24,99 22,21 29,25 19,95 21,34

7 21,23 19,38 24,59 17,57 18,00

6 18,58 17,31 21,18 15,61 15,82

5 16,52 15,50 18,56 13,71 14,14

4 14,61 13,64 16,39 11,96 12,77

3 12,66 11,80 14,38 10,66 11,64

2 10,89 10,36 12,16 9,81 10,50

1 9,73 9,52 10,04 9,09 9,45

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen.

Die Abbildungen 1 und 2 illustrieren die Zusammenhänge zwischen der individuellen Lohnposition, also der 
Höhe der Bruttostundenlöhne in Dezilen, und den Anteilen der Beschäftigten, die Sonderzahlungen erhalten 
sowie der durchschnittlichen Höhe dieser Sonderzahlungen. In Abbildung 1 werden links Verbreitung und 
Höhe der Sonderzahlungen für Westdeutschland dargestellt. Hinsichtlich der Verbreitung der Sonderzahlun-
gen sind mit steigenden Löhnen ebenfalls steigende Anteile von Beschäftigten mit solchen Sonderzahlungen 
festzustellen, wobei abgesehen vom ersten Dezil der Anteil der Männer mit Sonderzahlungen über jenem der 
Frauen liegt. Jenseits des 5. Lohndezils beziehen zwischen 70 und 80 Prozent der männlichen und weiblichen 
Beschäftigten Sonderzahlungen. Der rechten Seite in Abbildung 1 ist die Höhe der Sonderzahlungen in Euro 
pro Jahr zu entnehmen. Mit steigenden Löhnen steigen die Sonderzahlungen stetig an. Dieser Effekt dürfte 
in einem Zusammenhang damit stehen, dass sich viele Sonderzahlungen an der Höhe der Arbeitsentgelte 
orientieren und als relativer Anteil daran bemessen wird, wobei die Höhe der Sonderzahlungen von Männern 
stets über jener von Frauen liegt. Insbesondere bei Männern sind im 9. und 10. Dezil progressiv steigende 
Sonderzahlungen zu konstatieren. In Ostdeutschland (Abb. 2) sind teilweise ähnliche Tendenzen, jedoch 
auch drei Unterschiede festzustellen. In Ostdeutschland kommen erstens Sonderzahlungen vor allem im 
untersten Dezil häufiger vor als im Westen. Zweitens liegt in Ostdeutschland die Höhe der Sonderzahlungen 
in den Lohndezilen stets unter jenen der westdeutschen Beschäftigten. Zu tendenziell ähnlichen Befunden 
kommen Auswertungen auf Basis des WSI-Tarifarchivs (WSI 2019). Auch im Osten sind drittens im 10. Dezil 
die höchsten Sonderzahlungen festzustellen, allerdings in geringerer Progressivität als im Westen.
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Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

Abb. 1  Verbreitung und durchschnittliche Beträge der Sonderzahlungen in Euro pro Jahr von Frauen und Männern in Westdeutschland 

2018 nach Dezilen der Bruttostundenlöhne

 

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

Abb. 2  Verbreitung und durchschnittliche Beträge der Sonderzahlungen in Euro pro Jahr von Frauen und Männern in Ostdeutschland 

2018 nach Dezilen der Bruttostundenlöhne
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Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

Abb. 3  Pen’s Parade der Verbreitung und mittlere Beträge der Sonderzahlungen 2018 in Euro pro Jahr von Frauen und Männern in Ost- 

und Westdeutschland 2018 nach Perzentilen der Bruttostundenlöhne

Die in Abbildung 1 und Abbildung 2 illustrierten Zusammenhänge werden in Abbildung 3 differenzierter für 
Ost- und Westdeutschland hinsichtlich der Verbreitung und der Höhe der Sonderzahlungen über die gesamte 
Bruttostundenlohnverteilung in Perzentilen als sogenannte Pens’s Parade dargestellt. Hinsichtlich der Ver-
breitung ist eine mit steigendem Einkommen zunehmende Bedeutung der Sonderzahlungen festzustellen, 
mit vergleichsweise geringen Unterschieden zwischen Frauen und Männern in Ost- und Westdeutschland. In 
Bezug auf die Höhe der Sonderzahlungen über die Einkommensverteilung stellen sich westdeutsche Män-
ner am besten. Bis zum 80. Perzentil zeigt sich ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen Löhnen und 
Sonderzahlungen, was auf eine Dominanz anteiliger Sonderzahlungen hinweist. Etwa ab dem 90. Perzentil 
sind überproportional stark ansteigende Sonderzahlungen im Vergleich zu den Löhnen zu beobachten. Diese 
Entwicklung legt nahe, dass diese Beschäftigten neben anteiligen Sonderzahlungen etwa Boni oder weitere 
Prämien erhalten, die lediglich eine schwache Proportionalität zur regelmäßigen Entlohnung aufweisen.
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5.2 Der Einfluss individueller und betrieblicher Merkmale auf Sonderzahlungen

Im nächsten Schritt nutzen wir multivariate Regressionsmodelle, um den Einfluss von individuellen und be-
trieblichen Merkmalen mit der Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Sonderzahlungen und deren Höhe unter 
Konstanthaltung der jeweils weiteren Merkmale ermitteln zu können. Dafür haben wir drei Modelle spezi-
fiziert: ein logistisches Regressionsmodell, das die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Sonderzahlungen 
schätzt (Modell 1). Zwei lineare Regressionsmodelle nutzen als abhängige Variable die Höhe der Sonderzah-
lungen (Modell 2) und den Anteil der Sonderzahlungen am Jahreseinkommen (Modell 3, siehe Tabelle 6).  

In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, Sonderzahlungen zu erhalten (Modell 1), zeigt sich, dass unter Kontrolle 
aller sonstigen Variablen Frauen eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit haben, Sonderzahlungen zu erhalten 
als Männer. In Ostdeutschland sind Sonderzahlungen unwahrscheinlicher. Mit zunehmendem Alter steigt 
die Wahrscheinlichkeit, Sonderzulagen zu beziehen. Interessant ist auch der Befund bezüglich der Bildungs-
merkmale: Sonderzulagen sind bei Beschäftigten mit einem Studienabschluss weniger stark verbreitet als bei 
solchen mit beruflicher Ausbildung. Insofern bestätigt sich der bivariate Zusammenhang bezüglich des Ge-
schlechts und höherer Bildung aus Tabelle 1 nicht; tatsächlich hängt die höhere Verbreitung der Entgeltum-
wandlung bei Männern und bei Personen mit Universitätsabschlüssen von anderen strukturellen Merkmalen 
ab. Die Ergebnisse zur Arbeitszeit ähneln den Befunden in Tabelle 1: Die höchste Wahrscheinlichkeit, Sonder-
zahlungen zu erhalten, zeigt sich bei Personen im Normalarbeitsverhältnis, deren wöchentliche Arbeitszeit 
zwischen 35 und 39 Stunden beträgt.

Eine Beschäftigung in größeren Betrieben wirkt sich stark positiv auf die Wahrscheinlichkeit des Bezugs 
von Sonderzahlungen aus. Im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe erhöht eine Beschäftigung im Wirt-
schaftszweig Bergbau, Energie und Wasser, im Finanzdienstleistungssektor und im Bereich Erziehung und 
Unterricht die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Sonderzahlungen. Geringere Wahrscheinlichkeiten sind 
vor allem in den Wirtschaftszweigen Land- und Forstwirtschaft, Dienstleistungen und Gastronomie festzu-
stellen. Zudem zeigt sich ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen Tarifbindung und dem Bezug von 
Sonderzahlungen. In Bezug auf den Erhalt von Urlaubsgeld hat eine Studie vom IWD (2013) ergeben, dass 
in tarifgebundenen Betrieben 59 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld erhalten, in nicht tarifgebundenen 
Betrieben sind es 35 Prozent. Insgesamt betrachtet, bestätigen die Befunde aus Modell 1 die deskriptiven Be-
funde zu den betrieblichen Charakteristika größtenteils.

In Modell 2 wird die Höhe der Sonderzahlungen auf dieselben Charakteristika regressiert wie in Modell 1, 
allerdings nur für Personen, die Sonderzahlungen erhalten haben. Frauen erhalten pro Jahr bei sonst gleichen 
Merkmalen um rund 1.000 Euro geringere Sonderzahlungen als Männer; im Osten liegen die jährlichen Son-
derzahlungen ceteris paribus um rund 1.600 Euro unter denen im Westen. Zu starken Ost-West-Differenzen 
siehe auch die Studie vom IWD (2012), in der herausgearbeitet wurde, dass Facharbeiter im Westen 1.624 
Euro Weihnachtsgeld beziehen, während im Osten keine solche Zahlung tariflich geregelt wäre. Hinsichtlich 
der Bildungsabschlüsse gilt: je höher der Bildungsabschluss, desto höher fallen Sonderzahlungen aus. Be-
schäftigte mit Studienabschluss erhalten im Jahr bei sonst gleichen Merkmalen um rund 3.700 Euro höhere 
Sonderzahlungen als Personen mit beruflicher Ausbildung. Dass von hohen Sonderzahlungen vor allem 
höhere Einkommensgruppen profitieren, wurde auch in der Studie von Pannenberg und Schröder (2000) auf 
Datenbasis des SOEP festgestellt. Die Unterschiede zwischen den Wirtschaftszweigen sind sehr ähnlich zu 
den Ergebnissen aus Tabelle 4. Deutlich wird jedoch, welch hohe Bedeutung Sonderzahlungen für Beschäftig-
te in den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Information und Kommunikation haben.

In Modell 3 setzen wir die Höhe der Sonderzahlungen ins Verhältnis zum Jahreseinkommen und regressieren 
dieses Verhältnis auf die individuellen und betrieblichen Charakteristika. Es zeigen sich qualitativ im Wesentli-
chen ähnliche Ergebnisse wie in Bezug auf die Verbreitung von Sonderzahlungen und deren Höhe. Die Unter-
schiede im Anteil von Sonderzahlungen an den Jahreseinkommen sind allerdings gering, denn die Gruppen 
mit höheren (geringeren) Einkommen erhalten bis etwa zum 9. Dezil der Jahresverdienste mit einer gewissen 
Proportionalität auch höhere (geringere) Sonderzahlungen (siehe Tabelle 7 und Abbildung A1.)
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Tab. 6  Regressionsmodelle zu Sonderzahlungen 2018

Variable
(1)

Sonderzahlungen:
ja/nein

(2)
Höhe  

Sonderzahlungen

(3)
Anteil  

Sonderzahlungen am 
Bruttojahresverdienst

Frau 0.0487***
(8.29)

-1005.7***
(-35.00)

-0.000464**
(-2.84)

Ostdeutschland -0.259***
(-39.05)

-1653.9***
(-50.62)

-0.0148***
(-79.92)

Alter 0.0623***
(35.18)

319.3***
(35.85)

0.00160***
(31.55)

Alter2 -0.000641***
(-31.60)

-3.034***
(-29.89)

-0.0000159***
(-27.64)

Bildung

Kein Abschluss -0.143***
(-15.73)

-324.0***
(-7.24)

-0.00304***
(-11.95)

Abschluss einer  
Berufsausbildung

Basis Basis Basis

Meister/Techniker 0.0383*
(2.51)

1190.4***
(17.72)

0.00516***
(13.51)

Bachelor -0.353***
(-27.38)

2029.0***
(30.73)

0.00541***
(14.43)

Diplom/Master -0.551***
(-76.72)

3685.0***
(109.77)

0.00307***
(16.11)

Arbeitszeit in Stunden

Minijob -3.628***
(-265.73)

-3152.9***
(-26.26)

-0.0122***
(-17.95)

<20 -0.645***
(-67.26)

-2134.7***
(-42.53)

0.00286***
(10.04)

20-<35 -0.374***
(-47.53)

-1583.2***
(-41.98)

-0.00384***
(-17.92)

35-<40 Basis Basis Basis

40+ -1.470***
(-178.10)

-916.3***
(-17.49)

-0.0183***
(-61.63)
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Variable
(1)

Sonderzahlungen:
ja/nein

(2)
Höhe  

Sonderzahlungen

(3)
Anteil  

Sonderzahlungen am 
Bruttojahresverdienst

Wirtschaftszweige*

Land- und Forstw., Fisch -0.980***

(-43.89)
-2368.3***

(-16.62)
-0.0253***

(-31.21)

Bergbau, Energie, Wasser 0.553***

(21.19)
-351.9***

(-4.20)
-0.00250***

(-5.25)

Verarbeitendes Gewerbe Basis Basis Basis

Baugewerbe -0.0421*

(-2.45)
-1934.1***

(-23.69)
-0.0246***

(-53.07)

Großhandel, KFZ-Handel und 
-rep.

-0.142***

(-9.18)
-263.4***

(-3.80)
-0.00695***

(-17.67)

Einzelhandel -0.423***

(-28.67)
-2014.9***

(-31.01)
-0.0173***

(-46.83)

Verkehr, Lagerei -0.522***

(-34.95)
-2081.8***

(-30.76)
-0.0218***

(-56.75)

Information und  
Kommunikation

-0.427***

(-28.83)
1280.8***

(18.30)
0.00164***

(4.12)

Gastgewerbe -1.184***

(-75.90)
-2633.9***

(-28.88)
-0.0358***

(-69.10)

Finanzdienstleistungen 0.0888***

(4.40)
3928.0***

(51.25)
0.0400***

(91.82)

Wissensch., freiberufl.  
Dienstleistungen

-0.718***

(-72.47)
140.4**

(3.08)
-0.00810***

(-31.27)

Erziehung, Unterricht 0.318***

(12.81)
-2543.7***

(-24.04)
-0.0254***

(-42.32)

Gesundheits-, Sozialw. -0.375***

(-25.61)
-2644.3***

(-43.95)
-0.0321***

(-93.96)

Sonstige Dienstleistungen -1.045***

(-76.32)
-2283.4***

(-29.37)
-0.0264***

(-59.73)

Öffentliche Verwaltung -0.110***

(-4.64)
-2388.9***

(-23.82)
-0.0230***

(-40.43)
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Variable
(1)

Sonderzahlungen:
ja/nein

(2)
Höhe  

Sonderzahlungen

(3)
Anteil  

Sonderzahlungen am 
Bruttojahresverdienst

Tarifbindung (ja) 0.801***
(109.89)

-164.8***
(-5.51)

0.000129
(0.76)

Betriebsgröße

weniger als 50 Basis Basis Basis

50 bis unter 250 0.877***
(117.48)

168.7***
(3.95)

0.00311***
(12.82)

250 und mehr 1.633***
(200.91)

1863.0***
(45.16)

0.0186***
(79.46)

k.A. 0.212***
(9.12)

-677.3***
(-6.66)

-0.00627***
(-10.85)

Konstante -0,585***
(15.42)

-2478.0***
(-12.92)

0.0528***
(48.43)

Beobachtungen 946.355 620.514 620.514

Anmerkungen: (t-Statistik in Klammern); Signifikanzniveaus: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Modell 1 ist ein logistisches Regressionsmodell, 
Modell 2 und 3 sind lineare Regressionsmodelle. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland 
zugeordnet. In den Modellen 2 und 3 sind nur Personen berücksichtig, die Sonderzahlungen erhalten.  
* siehe Tabelle A1 für die Abkürzung der Wirtschaftszweige.  
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen.

5.3 Sonderzahlungen und Einkommensverteilung

In den beiden vorherigen Abschnitten wurde untersucht, welche Beschäftigtengruppen in welchen Be-
trieben Sonderzahlungen erhalten und wie hoch diese ausfallen. Es konnte gezeigt werden, dass vor allem 
Beschäftigte in den unteren Bruttostundenlohndezilen häufig keine und falls doch, dann eher niedrige Son-
derzahlungen erhalten (Abb. 1 und 2). Dies weist darauf hin, dass Sonderzahlungen die Einkommensver-
teilung beeinflussen. Da Sonderzahlungen in der VSE als jährliche Sonderzahlungen erhoben werden, wird 
das Einkommenskonzept zur Analyse von Effekten von Sonderzahlungen auf die Einkommensverteilung 
auf Jahresverdienste mit und ohne Sonderzahlungen bezogen. Weber und Beck (2015) haben in ihrer Studie 
auf Datenbasis der VSE 2010 darauf hingewiesen, dass die Lohnspreizung bei den Bruttoverdiensten durch 
Sonderzahlungen strukturell verstärkt würde. In diese Richtung weisen auch Untersuchungen für die USA, 
wonach die Ungleichheit der Einkommen in Beschäftigungsverhältnissen mit ‚Performance Pay‘ stärker ge-
stiegen wären als in Jobs mit stetigen Arbeitseinkommen (Lemieux et al. 2007). Für Deutschland ermittelten 
Schweiker und Groß (2016) im Zeitraum zwischen 1995 und 2006 eine zunehmende Ungleichheit der Son-
derzahlungen. Ursache dafür sei, dass Beschäftigte mit Einkommen unterhalb des Medians selten Sonder-
zahlungen durchsetzen könnten, während die obere Hälfte der Beschäftigten hohe, speziell an der Spitze der 
Einkommensverteilung sehr hohe Steigerungen der Sonderzahlungen erzielte. Schnell wachsende Bonuszah-
lungen identifizierten auch Struck et al. (2016); (Struck et al. 2017) als Ursache steigender Einkommenssprei-
zung in Deutschland. 

In Tabelle 7 werden die Jahresverdienste von Beschäftigten mit und ohne Sonderzahlungen sowie die Höhe 
der jährlichen Sonderzahlungen an den jeweiligen Dezilgrenzen ausgewiesen. Da sich Sonderzahlungen in 
vielen Tarifverträgen an den regelmäßigen Monatslöhnen bemessen, stellen die Anteile der Sonderzahlungen 
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an den Monatslöhnen eine adäquate Maßzahl dar. Deutlich wird dabei, dass in höheren Einkommensklassen 
Sonderzahlungen in absoluten Zahlen erheblich an Bedeutung gewinnen. In relativer Betrachtung wird deut-
lich, dass sich Sonderzahlungen bis einschließlich zum 7. Dezil stark an einem Monatsverdienst orientieren. 
Bei den 20 Prozent der Beschäftigten mit den höchsten Jahresverdiensten übersteigen die Sonderzahlungen 
die Monatsverdienste um rund 20 und mehr Prozentpunkte. Diese absolut und relativ hohen Sonderzahlun-
gen dürften über tariflich geregelte Zulagen hinausgehen und könnten ein Hinweis auf individuell verhandelte 
Boni sein. Insbesondere die stark steigenden Sonderzahlungen im oberen Bereich der Einkommensverteilung 
dürften die Spreizung der Löhne erhöhen (Pannenberg und Schröder 2000). 

Tab. 7  Dezilgrenzen der Jahresverdienste mit und ohne Sonderzahlungen sowie deren Anteile 2018

Dezil- 
grenzen

Jahresverdienste 2018 in Euro Anteil Sonderzahlungen 

mit Sonderzah-
lungen

ohne Sonderzah-
lungen

Sonderzahl-un-
gen

am Jahresver-
dienst mit Son-
derzahlungen

am Monatsver-
dienst mit Son-
derzahlungen

  in Euro in Prozent 

9 67.522 62.091 8.517 12,61 151,36

8 51.475 47.659 5.226 10,15 121,83

7 42.779 39.888 3.833 8,96 107,52

6 36.624 34.438 3.101 8,47 101,61

5 30.978 29.397 2.573 8,31 99,67

4 25.347 24.218 2.006 7,91 94,97

3 19.452 18.698 1.452 7,46 89,57

2 11.904 11.500 907 7,62 91,43

1 4.900 4.847 409 8,35 100,16

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen.

Tabelle 8 weist verschiedene Verteilungsmaße für Jahresverdienste mit und ohne Sonderzahlungen sowie für 
die Sonderzahlungen selbst aus. Dabei wird deutlich, dass die Jahresverdienste ohne Sonderzahlungen die 
geringste Spreizung aufweisen. Werden Sonderzahlungen berücksichtigt, dann steigt die Ungleichheit der 
Jahresverdienste deutlich an. Diese Zunahme der Einkommensungleichheit der Jahresverdienste wird unter 
anderem getrieben durch die Sonderzahlungen, die im Vergleich der drei Einkommenskonzepte die höchste 
Streuung aufweisen. Zu berücksichtigen ist bei den Sonderzahlungen zusätzlich, dass rund 37 Prozent der 
Beschäftigten keine Sonderzahlungen erhalten (Tabelle 1).
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Tab. 8  Verteilungsmaße der Jahresverdienste und Sonderzahlungen 2018

Verteilungsmaße Jahresverdienste 2018 
ohne Sonderzahlungen

Jahresverdienste 2018  
mit Sonderzahlungen

Sonderzahlungen 
(> 0 Euro)

Dezilratio 50/10 6,06 6,32 6,29

Dezilratio 90/50 2,11 2,18 3,31

Dezilratio 90/10 12,81 13,78 20,82

Variationskoeffizient 0,81 0,88 2,29

GiniKoeffizient 0,40 0,41 0,58

n 946.355 946.355 620.514

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 

Die empirische Mindestlohnforschung in Deutschland fokussiert sich auf Bruttostundenlöhne, weil der ge-
setzliche Mindestlohn in Deutschland auf Stundenbasis geregelt ist. Sonderzahlungen selbst dürfen nicht auf 
den Mindestlohn angerechnet werden, sofern sie nicht gleichmäßig über mehrere Monate verteilt werden. In 
Tabelle 9 werden Ungleichheitsmaße für verschiedene monatliche und stündliche Einkommenskonzepte und 
die Arbeitszeit ausgewiesen. Auch in dieser Darstellung wird deutlich, dass Sonderzahlungen das Ausmaß 
an Einkommensungleichheit erhöhen, vor allem dann, wenn das unterste Einkommensdezil mit dem mittle-
ren und dem höchsten verglichen wird. Hieran wird deutlich, dass im Mindestlohnbereich Sonderzahlungen 
nahezu keine Rolle spielen, während sie im mittleren und oberen Segment der Einkommensverteilung zum 
einen häufig vorkommen und zum anderen mit steigendem Einkommen in ebenfalls steigender Höhe ausbe-
zahlt werden. Insofern erhöhen Sonderzahlungen die Einkommensungleichheit.

Tab. 9  Verteilungsmaße für Monatsverdienste und Stundenlöhne mit und ohne Sonderzahlungen sowie monatliche Arbeitszeiten 2018

Verteilungsmaße Monatsver-
dienste 
(mit Sonder- 
zahlungen)

Monatsver-
dienste 
(ohne Sonder- 
zahlungen)

Stundenlöhne 
(mit Sonder- 
zahlungen)

Stundenlöhne 
(ohne Sonder- 
zahlungen)

Monatliche 
Arbeitszeit 

Dezilratio 50/10 6,43 5,58 1,97 1,70 152,07

Dezilratio 90/50 2,12 2,07 1,98 1,90 1,14

Dezilratio 90/10 13,61 11,55 3,89 3,23 173,80

Variations- 
koeffizient

0,89 0,76 0,72 0,57 0,39

Gini- 
Koeffizient

0,42 0,38 0,32 0,27 0,20

n 946.090 946.355 946.090 946.355 946.355

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland zugeordnet. Für 
die Berechnung von Monatsverdiensten mit Sonderzahlungen werden die jährlichen Sonderzahlungen durch 12 geteilt und der Wert wird den 
Monatsverdiensten ohne Sonderzahlungen zugeschlagen. 
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Studie wurden erstmals repräsentative Daten zur Verbreitung und Höhe von Sonderzahlungen für 
das Jahr 2018 umfassend ausgewertet. Ein wesentlicher Vorteil unserer Studie besteht darin, dass sie auf 
verlässlichen Informationen aus der Lohnbuchhaltung von einer Stichprobe mit rund einer Million Arbeitsver-
hältnissen aus rund 60.000 Betrieben beruht. Auf dieser Datenbasis können wir unsere eingangs formulierten 
Forschungsfragen umfassend beantworten. Insgesamt erhalten im Jahr 2018 rund 63 Prozent der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Sonderzahlungen in einer Höhe von durchschnittlich 4.300 Euro pro Jahr. 

Die zentralen Befunde in Bezug auf die Frage, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten Son-
derzahlungen, sind: Im Mindest- und Niedriglohnbereich sowie bei geringfügig Beschäftigten spielen Son-
derzahlungen lediglich eine marginale Rolle. Bei höherqualifizierten Vollzeitbeschäftigten in der Mitte des 
Erwerbslebens sowie im späteren Erwerbsleben sind die Anteile der Beschäftigten mit Sonderzahlungen am 
höchsten. Deutlich wurde zudem, dass Frauen im Vergleich zu Männern etwas häufiger Sonderzahlungen 
erhalten. Jedoch fallen die Sonderzahlungen bei Männern um knapp 3.000 Euro pro Jahr höher aus. Insofern 
wird deutlich, dass Sonderzahlungen die Einkommensspreizung und den Gender Pay Gap tendenziell vergrö-
ßern.

In größeren Betrieben mit Tarifbindung, vor allem im Sektor Finanzdienstleistungen, beziehen rund 85 Pro-
zent der Beschäftigten Sonderzahlungen. Besonders niedrige Anteile an Beschäftigten mit Sonderzahlungen 
finden sich in Kleinbetrieben der Gastronomie, der Land- und Forstwirtschaft samt Fischerei sowie in sons-
tigen Dienstleistungen, in denen weniger als ein Drittel Sonderzahlungen erhält. In Bezug auf die Höhe der 
Sonderzahlungen kumulieren Chancen wie Risiken. Ist die Verbreitung im Betrieb sowie das individuelle 
Einkommen hoch, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, Sonderzahlungen über 10.000 Euro pro Jahr zu erhal-
ten. In den obersten Einkommensperzentilen übersteigen die Sonderzahlungen von westdeutschen Männern 
Werte von über 40.000 Euro. Sind die Stundenlöhne und die wöchentliche Arbeitszeit niedrig, ist meist die 
Verbreitung von Sonderzahlung vergleichsweise niedrig und die jährlichen Sonderzahlungen übersteigen 
kaum Werte über 1.000 Euro. 

In Bezug auf den Zusammenhang von betrieblichen und individuellen Charakteristika ist zu vermuten, dass 
sich vor allem qualifizierte Beschäftigte in Betriebe mit hoher Tarifbindung und hohem Lohnniveau sortieren. 
Umgekehrt dürfte es vor allem geringer Qualifizierten kaum gelingen, ein Beschäftigungsverhältnis in sol-
chen Betrieben aufzunehmen. Auf ausgesprochen starke betriebliche Effekte, die oftmals deutlich stärker als 
individuelle Charakteristika, wie der eigenen Bildung liegen, haben auch Dütsch und Himmelreicher (2020) 
hingewiesen. Solche Effekte weisen auch auf die Bedeutung des regionalen Kontextes und der dort ansäs-
sigen Betriebe hin. Das bedeutet, dass in manchen Regionen auch Höherqualifizierte geringere Löhne und 
Sonderzahlungen erhalten werden, während in Hochlohnregionen auch geringer Qualifizierte höhere Löhne 
und Sonderzahlungen erhalten können. In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass gerade in Kleinbe-
trieben beschäftigte Geringverdiener von obligatorischen Sonderzahlungen, wie sie tarifvertragliche Regelun-
gen vorsehen, besonders profitieren würden. 

Der kausale Effekt von Sonderzahlungen auf das Ausmaß der Einkommensungleichheit wurde in dieser Stu-
die allerdings nicht berechnet. Der Vergleich verschiedener Einkommenskonzepte mit und ohne Sonderzah-
lungen sowie der Sonderzahlungen selbst machte jedoch deutlich, dass Sonderzahlungen die Einkommens-
ungleichheit tendenziell erhöhen. Können Sonderzahlungen in Haushaltsbefragungen nicht ermittelt werden, 
weil sie unregelmäßig ausgezahlt werden, ist davon auszugehen, dass solche Datenquellen das wahre Aus-
maß der Einkommensungleichheit in Deutschland unterschätzen.  

In unserer Studie konnte die Summe der Sonderzahlungen insgesamt untersucht werden. Nicht untersucht 
werden konnte deren Zusammensetzung nach zum Beispiel tariflichen Sonderzahlungen oder individuell 
ausgehandelten Boni. Zudem liegen keine Informationen über zusätzliche Sachleistungen oder zusätzlichen 
arbeitgeberfinanzierten Formen der betrieblichen Altersvorsorge vor. Diese Limitationen unserer Analyse, die 
mit Selektionseffekten für bestimmte Beschäftigtengruppen einhergehen, weisen gleichzeitig auf den erheb-
lichen weiteren Forschungsbedarf im Bereich von betrieblichen Sonderzahlungen hin.
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8 Anhang

Tab. A1  Sektor – Abkürzungsverzeichnis nach WZ 2008 (NACE Rev. 2)

Abkürzung Langfassung Abschnitte

Land- u. Forstw., Fisch Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten; 
Forstwirtschaft und Holzeinschlag sowie Fischerei und 
Aquakultur

A

Bergbau, Energie, Wasser Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden;  Ener-
gieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall-
entsorgung

B, D, E

Verarbeitendes Gewerbe Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren C

Baugewerbe Baugewerbe/Bau F

Großhandel, KFZ-Handel und 
-rep.

Handel/Instandhaltung und Rep. von Kraftfahrzeugen G

Einzelhandel Einzelhandel G

Verkehr, Lagerei Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen, Schiff-
fahrt, Luftfahrt; Lagerei sowie Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen für den Verkehr

H

Information und Kommunika-
tion

Telekommunikation, Erbringung von Dienstleistungen 
der Informationstechnologie, Informationsdienstleistun-
gen

J

Gastgewerbe Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie I

Finanzdienstleistungen Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen

K

Wissensch., freiberufl. Dienst-
leistungen

Grundstücks- und Wohnungswesen; Erbringung von frei-
beruflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienst-
leistungen, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen

L, M, N

Erziehung, Unterricht Erziehung und Unterricht P

Gesundheits-, Sozialw. Gesundheits- und Sozialwesen Q

Sonstige Dienstleistungen Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sons-
tigen Dienstleistungen

R, S

Öffentliche Verwaltung Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung O



22

Sonderzahlungen im Jahr 2018: Wer bekommt sie in welcher Höhe?

 

Anmerkung: Gewichtete Anteile. Bezugsjahr 2018. Untersuchungspopulation: Alter von 18 bis einschließlich 65 Jahre. Berlin ist Ostdeutschland 
zugeordnet. Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/62111.2018.00.00.3.1.0; eigene Berechnungen.

Abb. A1  Pen’s Parade der Beträge der Sonderzahlungen in Euro pro Jahr nach Perzentilen, differenziert nach Tarifbindung in Ost- und 

Westdeutschland 2018.
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